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An die kommunalen Koordinierungsstellen 
für Integration 

Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Integrationslotsen nach der 

Integrationslotsenrichtlinie 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 

Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Integrationslotsen 

(Integrationslotsenrichtlinie), RdErl. des MS vom 28. Juli 2022 - 55.4-48002, 

geändert durch RdErl. des MS vom 11.10.2023, fördert das Land Sachsen-

Anhalt den Einsatz, die Gewinnung und die Qualifizierung von ehrenamtlichen 

Integrationslotsen sowie die notwendigen Sachkosten bei der Anleitung und 

Koordinierung. 

Aufgrund der Übertragung der Integrationslotsenrichtlinie an die 

Investitionsbank Sachsen-Anhalt am 01.08.2025 wird die 

Integrationslotsenrichtlinie aktuell überarbeitet. Es werden insbesondere die 

Angaben zur Bewilligungsbehörde in Nr. 7 der Richtlinie angepasst. 

Darüber hinaus wird die Regelung in Nr. 5.4 der Richtlinie dahingehend 

geändert, dass zukünftig die notwendigen Honorar-, Sach- und 

Verwaltungsausgaben zuwendungsfähig sind. Personalausgaben sind nicht 

zuwendungsfähig. Für die Antragstellung 2026 ist auch vor Inkrafttreten der 

Richtlinienänderung bereits so zu verfahren. 
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Für Rückfragen zu den hier getroffenen Regelungen stehe ich Ihnen gerne unter  Tel.:  0391-567-

4626 zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Björn Malyc a 

Leiter Referat Integration 
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